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St.Gallen, 23. Dezember 2020 
 
 
Erläuterungen Veranstaltungen Hinweiskarte Kt SG 

- Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen gemäss Waldgesetzgebung 

 
 
Die unverbindliche Karte «Veranstaltungen Hinweiskarte Kt SG» zeigt, ob sich ein Gebiet für ein Ju-
gendlager, einen Cache oder für eine andere Veranstaltung eignen dürfte. Sie basiert auf Inventaren, 
dem kantonalen Richtplan, Schutzverordnungen, Waldentwicklungsplänen, Waldreservaten und weite-
ren Grundlagen (vgl. Liste). Die ökologisch wertvollen Gebiete sind aufgrund ihrer Bedeutung katego-
risiert worden. Die Karte erlaubt daher einen raschen Überblick, wo sich sensible Gebiete befinden. Es 
ist zu beachten, dass einige Datensätze noch nicht im Geoportal verfügbar oder teilweise noch unvoll-
ständig sind: 
- Kommunale Schutzverordnungen 
- Waldentwicklungsplan Nr. 6 Walensee (in Bearbeitung) 
- Wasser- und Zugvogelreservate von nationaler Bedeutung 
- Biodiversitätsförderflächen der Landwirtschaft mit Qualität 2 
 
Das Kantonsforstamt steht für Fragen und Vorprüfungen gerne zur Verfügung (www.wald.sg.ch). In 
einem separaten Merkblatt ist beschrieben, wie die detaillierten Informationen auf dem Geoportal ab-
gerufen werden können. 
 

 

Für jede melde- oder bewilligungspflichtige Veranstaltung nach Waldgesetzgebung ist eine 
individuelle Abklärung erforderlich. 
 

 
Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen 

Die Melde- und Bewilligungspflicht von Veranstaltungen im Wald sowie in weiteren Lebensräumen von 
Pflanzen und wildlebenden Tieren dient der Lebensraumberuhigung. Durch gezielte Lenkung werden 
grosse Veranstaltungen mit erheblichem Störungspotenzial (Art. 17 und 18 EG WaG1 und Art. 19 bis 
23 Vo EG WaG2) von natur- und wildsensiblen Gebieten ferngehalten oder deren Auswirkungen mit 
Auflagen auf ein tragbares Mass beschränkt. Es ist daher für die Organisatoren wichtig, die sensiblen 
Gebiete bereits in der Planung von Veranstaltungen zu berücksichtigen. Weitere Unterlagen und Infor-
mationen befinden sich unter: 
https://www.sg.ch/umwelt-natur/wald/bewilligungen-beantragen/veranstaltungen-im-lebensraum.html 
 

 

Meldepflichtige Veranstaltungen (Art. 19 Vo EG WaG):  
1 Meldepflichtige Veranstaltungen sind: 

a) rad-, reit- und flugsportliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden; 
b) hundesportliche Veranstaltungen mit mehr als 10 Hunden; 
c) übrige sportliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden, die in der Zeit vom 1. Mai bis 

15. Juli stattfinden (sogleich bewilligungspflichtig); 
d) Veranstaltungen mit technischen Einrichtungen und Geräten wie Licht- und Verstärkeranlagen; 
e) Kriegs- und Kampfspiele; 

2 Veranstaltungen mit mehr als 150 Teilnehmenden oder Besuchern sind in jedem Fall meldepflichtig. 
Meldepflichtige Veranstaltungen (Art. 21 Fischereiverordnung3) 
1 Veranstaltungen im oder am Wasser mit mehr als 100 Teilnehmenden. 
 

 
                                                   
1 Einführungsgesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung, sGS 651.1, abgekürzt EG WaG 
2 Verordnung zum EG WaG, sGS 651.11, abgekürzt Vo EG WaG 
3 Fischereiverordnung, sGS 854.1, abgekürzt FV 

http://www.wald.sg.ch/
https://www.sg.ch/umwelt-natur/wald/bewilligungen-beantragen/veranstaltungen-im-lebensraum.html


Kanton St.Gallen
Volkswirtschaftsdepartement

Kantonsforstamt

Stand: 25. Juni 2018
Karte gemäss  Geoportal: Bezeichnung / Ebene: Kate-

gorie:

Bemerkungen:

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Auengebiete von nationaler Bedeutung 3

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Flachmoore von nationaler Bedeutung 3

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Hoch- und Übergangsmoore von nationaler 
Bedeutung

3

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Moorlandschaften von nationaler Bedeutung 2

noch nicht im Geoportal verfügbar Wasser- und Zugvogelreservate 2 Nur im Portal des Bundes verfügbar: www.map.geo.admin.ch
Die Gebiete befinden sich in Lebensraumkern- oder -schongebieten nach kantonalem Richtplan.

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Amphibienlaichgebiete (ortsfest) und (industriell 
genutzt)

3

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Trockenwiesen und -weiden von nationaler 
Bedeutung

3

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Jagdbanngebiete 3 (Zelten / Campieren ist verboten; VEJ Art. 5 Abs. 1 Bst.e)

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Lebensräume bedrohter Arten - Kerngebiete 2

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Lebensräume bedrohter Arten - Schongebiete 2

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Lebensräume Gewässer / Auen 2

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Wildtierkorridore 2 Es sind nur intakte und beeinträchtigte Wildtierkorridore aufgeführt. Sie weisen einen beidseitigen Puffer von 150 m 
auf.

GAöL-Vertragsflächen KT SG GAöL-Vertragsflächen 2 Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen:
Ökologisch wertvolle Waldränder, Krautsäume, Hochstamm-Feldobstbäume sowie Hecken, Feld- und Ufergehölze

GAöL-Vertragsflächen KT SG GAöL-Vertragsflächen 3 Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen: Riedwiese / Flachmoor / Hochmoor, Trockene Magerwiese, 
Magerweide, Rückführungsfläche / neue ökol. Ausgleichsfläche, Pufferzonen, Rebfläche mit natürlicher Artenvielfalt

Vorrangfunktionen KT SG Vorrang Naturschutz 2 Darstellung von Wald mit Vorrangfunktionen aus der Waldentwicklungsplanung (WEP) des Kantons St.Gallen.

Spezielle Funktionen KT SG Wald und Objekte mit spezieller Funktion 
Flächen: Naturschutz

2 Darstellung von Wald und Objekten mit spezieller Funktion aus der Waldentwicklungsplanung (WEP) des Kantons 
St.Gallen.

Spezielle Funktionen KT SG Wald und Objekte mit spezieller Funktion 
Flächen: Wild und Jagd

2 Darstellung von Wald und Objekten mit spezieller Funktion aus der Waldentwicklungsplanung (WEP) des Kantons 
St.Gallen.

Waldreservate KT SG Waldreservate mit Vertrag 3 Darstellung der Waldreservate mit Vertrag zwischen dem Kanton St.Gallen und den Waldeigentümern.

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Auengebiete von regionaler Bedeutung 3

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Flachmoore von regionaler Bedeutung 3

Naturschutzinventare, Bund und Kanton SG Trockenwiesen und -weiden von regionaler 
Bedeutung

3

Schutzverordnung, kantonale Darstellung KT SG Lebensraum Kerngebiet 2

Schutzverordnung, kantonale Darstellung KT SG Lebensraum, besonderer 3

Veranstaltungen Hinweiskarte: Grundlagen
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Kanton St.Gallen
Volkswirtschaftsdepartement

Kantonsforstamt

Karte gemäss  Geoportal: Bezeichnung / Ebene: Kate-

gorie:

Bemerkungen:

Schutzverordnung, kantonale Darstellung KT SG Lebensraum Schongebiet 2

Schutzverordnung, kantonale Darstellung KT SG Moorlandschaft 2

Schutzverordnung, kantonale Darstellung KT SG Lebensraum Gewässer 2

Schutzverordnung, kantonale Darstellung KT SG Naturschutzgebiete, Biotope, Moore 3

Schutzverordnung, kantonale Darstellung KT SG Übergangsbereiche, Uferschutzgebiete, 
Renaturierungen

2

Schutzverordnung, kantonale Darstellung KT SG Auenschutzgebiete 3

Schutzverordnung, kantonale Darstellung KT SG Waldschutzgebiete
Waldrand

2

noch nicht im Geoportal verfügbar Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 2 (BFF 
Q2)

2 noch nicht im Geoportal verfügbar

Wildruhezonen gem. komm. Schutzverordnung Kt 
SG

Wildruhezonen: Schutzstatus rechtsverbindlich Wildruhezonen weisen saisonale oder ganzjährige Betretungsverbote auf.

Gewässerschutz KT Grundwasserschutzareal und 
Grundwasserschutzzone

Fruchtfolgeflächen KT Fruchtfolgeflächen

Alle übrigen Gebiete im Kanton St.Gallen - 1

Zonenplan, kantonale Darstellung KT Baugebiet 0

Gebiete ausserhalb des Kantons St.Gallen - 0

Legende:

Kategorie 0:

Kategorie 1:

Kategorie 2:

Kategorie 3:

Wildruhezonen mit saisonalem oder ganzjährigem Betretungsverbot (vgl. Karte «Wildruhezonen gem. komm. Schutzverordnung Kt SG»)

Fruchtfolgeflächen (Bewilligung nur unter strengen Bodenschutzauflagen möglich)

Grundwasserschutzzonen S1-S3/‑areale: Bewilligung für Veranstaltungen, welche die Trinkwassernutzung gefährden können (z.B. Zeltlager mit Abwasseranfall oder 
Grabarbeiten), nur ausserhalb der Zonen S1/S2 und mit entsprechenden Gewässerschutzauflagen; Motorsportanlässe grundsätzlich nicht bewilligungsfähig.

i.d.R. nicht geeignet oder Bewilligung nur unter sehr strengen Auflagen möglich

mindestens einmal bewilligter Jugendlagerstandort

Bauzone; Veranstaltungen sind darin nicht melde- oder bewilligungspflichtig nach Waldgesetzgebung

keine Schutzobjekte betroffen; es gelten dennoch Auflagen für Veranstaltungen

i.d.R. nur bedingt oder nicht geeignet
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